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MINISTERIUM DER JUSTIZ


12. JUNI 1945 - Gesetz zum Schutz des Titels des Sozialarbeiters


			KARL, Prinz von Belgien, Regent des Königreichs,


	Da König Leopold III. sich wegen des Feindes in der Unmöglichkeit befindet zu herrschen,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Die Kammern haben das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


	Artikel 1 - Niemand darf den Titel des Sozialarbeiters führen, wenn er nicht Inhaber des Diploms eines Sozialarbeiters ist, das gemäß den Bestimmungen der Königlichen Erlasse zur Regelung der Vergabe des betreffenden Diploms ausgestellt worden ist.

	Die Bezeichnung "Sozialarbeiter" ist Personen beider Geschlechter vorbehalten, die Inhaber dieses Diploms sind.


	Art. 2 - Wer das Diplom eines Sozialarbeiters im Ausland erworben hat, darf diesen Titel in Belgien nur mit der vom König erteilten Erlaubnis führen.

	Diese Erlaubnis wird nur nach gleichlautender Stellungnahme des Rates der Schulen für Sozialarbeit und nur in den Fällen erteilt, in denen die Gegenseitigkeit von dem anderen Land, in dem das Diplom ausgestellt worden ist, anerkannt ist.

	Diese Erlaubnis kann jederzeit vom König widerrufen werden.


	Art. 3 - Weder Privatpersonen noch Einrichtungen dürfen Personen, die für sie entweder unentgeltlich oder gegen Bezahlung tätig sind, die Bezeichnung "Sozialarbeiter" verleihen, wenn diese Personen nicht über das in den vorhergehenden Bestimmungen vorgesehene Diplom verfügen.


	Art. 4 - Wer sich selbst, ohne dazu berechtigt zu sein, den Titel Sozialarbeiter verleiht, wird mit einer Geldbuße von 200 bis 1.000 Franken bestraft.

	Die gleichen Strafen sind auf Verstöße gegen die Bestimmungen von Artikel 3 anwendbar.

	In diesem Fall haften Arbeit- und Auftraggeber zivilrechtlich für die Geldbußen, die ihren Angestellten oder Auftragnehmern auferlegt werden wegen Verstößen, die in Ausführung ihres Vertrags begangen worden sind.

	Bei Rückfall im Jahr nach einer Verurteilung dürfen die Mindest- und Höchststrafen verdoppelt werden.

	Buch 1 Kapitel 7 des Strafgesetzbuches und Artikel 85 dieses Gesetzbuches finden Anwendung auf Verstöße gegen vorliegendes Gesetz.


	Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


	Gegeben zu Brüssel, den 12. Juni 1945


KARL

Von des Regenten wegen:

Der Minister der Justiz
DU BUS DE WARNAFFE

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
DU BUS DE WARNAFFE

____________

